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$er jmfcfyen beiben eibgenöffifdpert
fMtf)en ertbgültig bereinigte bezüg»

liebe ©efegentwurf enthält nadjfolgenbe

Seftimmtingen:
Art. 1. ®ie im SunbeSgefet) Dom

25. Suni 1881 für ben betrieb non

Gabrilen (Art. 1 nnb 2) unb ber in
2Xrt. 3 beSfelben bezeichneten $n=
buftrien feftgefeljte Haftpflicht finbet
nach SRafsgabe ber übrigen Seftim»

mungen jenes ©efegeS ihre AnWenbung auch auf:
1) Alle ©etnerbe, in welchen ejplobirbare Stoffe ge=

WerbSmätig erzeugt ober »erwenbet Werben; 2) bie nach=

ftehenb »erzeichneten ©enterbe, Unternehmungen unb 2lr=

beiten, fo hteit fie nicht f<ho« unter »orfteljenbe Biffai-' 1

fallen, wenn bie betreffenben Arbeitgeber wäfjrenb ber Se»

triebêjeit burcbfchnittlich mehr als 5 Arbeiter befd)äftigen:
a. baS Sangenterbe, inbegriffen finb hiebei alle mit bem

Saugenterbe in ßufammenhang ftetjenbe Arbeiten unb Ser»

Achtungen, gleichüiel ob biefelben in ©erfftätten, auf ©erf»
blähen, am Saunterfe felbft ober beim bezüglichen SlranS»

ftort »orgenommen werben ; b. bie ffuhrhatterei, ben Schiffe
üerfehr unb bie gd'bfjerei. Auf bie 3)amftffchifffahrt hat
gegenwärtiges ©efeh mit Sorbehalt üon Art. 4, 6 unb
7 beSfelben leine Anwenbung; c. bie Aufteilung unb 3îe=

Iparatur »on îelebhcm» unb Selegrafthenleitungen, Auf»
ftellung unb Abbruch »on Shîafchinen unb Ausführung »on

inftallationen technischer Aatur ; d. ben ©ifenbahn», Sun»
nel», ©trafen», Srüden», ©affer» unb Srunnenbau, bie
©rftellung »on Seitungen, fowie bie Ausbeutung »on Serg»
Werfen, Steinbrüchen unb ©ruhen.

Art. 2. fçmftbar ift, in ben fällen »on Art. 1, $iff. 1
unb 2, ber Inhaber beS betreffenben ©eWerbcS, bezW.
bei Biffer 2, lit. c unb d, ber Unternehmer ber be»

treffenben Arbeiten, auch bann, Wenn er bie Arbeiten einem
dritten zur Ausführung übertragen hat. ©erben einzelne
ber in Art. 1 bezeichneten Arbeiten in Dîegie ausgeführt,
fo Wirb bie haftbflicht bon ber betreffenben Staats», Se»
ZirfS», ©emeinbe» ober ÄorfwrationS»erWaltung getragen,
immerhin unter ber SorauSfehung, bat für biefe Arbeiten
gleichzeitig mehr als 5 Arbeiter »erwenbet werben. Qüir
bie beim ©ifenbalfnbau »orfommenben fpaftpflichtfätle bleibt
bezüglich ber haft&arf'eit ber f'onzeffionirten Unternehmung
unb beS UmfangeS beS zu leiftenben SchabenerfatjeS Ar»
tifel 1 beS ©efetfeS üorn 1. $uli 1875 öorbehalten.

Art. 3. ®ent SunbeSgefeg »om 25. 3uni 1881
werben auch We mittelbar mit beut Sabrilbetriebe in $u»
fammeithang ftehenben ®ienft»errid)tungen unterftellt, auch
wenn biefelben nicht in ben gefchloffenen iRäumen ber $a»
brif »orgenommen Werben.

Art. 4. ®em »orerwähnten SunbeSgefeh werben
im ©eitern unterftellt bie in Art. 2 beS haftbflichtgefetfeS
»om 1. $uli 1875 unb im Art. 2 beS haftbflicbtgefetjeS
»om 25. $uni 1881 unter bent AuSbrucl „Setrieb" nicht
inbegriffenen, aber mit leiderem in einem 3ufammenhang
ftehenben hilfSarbeiten.

Scfytpeijertfcfye £)an6tr>erfsmetfter! tperbet für (fure Rettung!

Der zwischen beiden eidgenössischen

Räthen endgültig bereinigte bezüg-
liche Gesetzentwurf enthält nachfolgende
Bestimmungen:

Art. 1. Die im Bundesgesetz vom
25. Juni 1881 für den Betrieb von
Fabriken (Art. 1 und 2) und der in
Art. 3 desselben bezeichneten In-
dustrien festgesetzte Haftpflicht findet
nach Maßgabe der übrigen Bestim-

mungen jenes Gesetzes ihre Anwendung auch auf:
1) Alle Gewerbe, in welchen explodirbare Stoffe ge-

werbsmäßig erzeugt oder verwendet werden; 2) die nach-

stehend verzeichneten Gewerbe, Unternehmungen und Ar-
besten, so weit sie nicht schon unter vorstehende Ziffer 1

fallen, wenn die betreffenden Arbeitgeber während der Be-

triebszeit durchschnittlich mehr als 5 Arbeiter beschäftigen:
a. das Baugewerbe. Inbegriffen sind hiebei alle mit dem

Baugewerbe in Zusammenhang stehende Arbeiten und Ver-
Achtungen, gleichviel ob dieselben in Werkstätten, auf Werk-
Plätzen, am Bauwerke selbst oder beim bezüglichen Trans-
Port vorgenommen werden; b. die Fuhrhalterei, den Schiffs-
verkehr und die Flößerei. Auf die Dampfschifffahrt hat
gegenwärtiges Gesetz mit Vorbehalt von Art. 4, 6 und
7 desselben keine Anwendung; e. die Aufstellung und Re-

paratur von Telephon- und Telegraphenleitungen, Auf-
stellung und Abbruch von Maschinen und Ausführung von

Installationen technischer Natur; à. den Eisenbahn-, Tun-
nel-, Straßen-, Brücken-, Waffer- und Brunnenbau, die
Erstellung von Leitungen, sowie die Ausbeutung von Berg-
werken, Steinbrüchen und Gruben.

Art. 2. Haftbar ist, in den Fällen von Art. 1, Ziff. 1
und 2, der Inhaber des betreffenden Gewerbes, bezw.
bei Ziffer 2, lit. o und ck, der Unternehmer der be-
treffenden Arbeiten, auch dann, wenn er die Arbeiten einem
Dritten zur Ausführung übertragen hat. Werden einzelne
der in Art. 1 bezeichneten Arbeiten in Regie ausgeführt,
so wird die Haftpflicht von der betreffenden Staats-, Be-
zirks-, Gemeinde- oder Korporationsverwaltung getragen,
immerhin unter der Voraussetzung, daß für diese Arbeiten
gleichzeitig mehr als 5 Arbeiter verwendet werden. Für
die beim Eisenbahnbau vorkommenden Haftpflichtfälle bleibt
bezüglich der Haftbarkeit der konzessionirten Unternehmung
und des Umfanges des zu leistenden Schadenersatzes Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 1. Juli 1875 vorbehalten.

Art. 3. Dem Bundesgesetz vom 25. Juni 1881
werden auch die mittelbar mit dem Fabrikbetriebe in Zu-
sammenhang stehenden Dienstverrichtungen unterstellt, auch
wenn dieselben nicht in den geschlossenen Räumen der Fa-
brik vorgenommen werden.

Art. 4. Dem vorerwähnten Bundesgesetz werden
im Weitern unterstellt die in Art. 2 des Haftpflichtgesetzes
vom 1. Juli 1875 und im Art. 2 des Haftpflichtgesetzes
vom 25. Juni 1881 unter dem Ausdruck „Betrieb" nicht
inbegriffenen, aber mit letzterem in einem Zusammenhang
stehenden Hilfsarbeiten.

schweizerische Handwerksmeister! werbet für Lure Zeitung!
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21 r t. 5. Sie 2lrt. 2, leßter ©at}, 4 uitb 19 beS

SunbeSgefeßeS Dont 24. Sllärj 1877 betreffenb bie 2lrbeit
in ben Gabrilen finb auf bie in 2lrt. 2 biefe-S ©efeßeS
erWäßnten gnßaber Dott ©ewerben, be3ießungSWetfe Unter»
neunter Don Arbeiten gleichfalls auwenbbar.

21 r t. 6. Sie Äantone haben auf beut ©efeßgebuugS»
ober SerorbttungSwege bafür 3U Jorgen, baß : 1) beu be»

bürftigen ißerfonen, welche nach ©aßgabe beS gegettWär»
tigeit ©efeßeS ober ber ^afthflichtgefehe »out 1. guli 1875
unb 25. gmti 1881 $lage ergeben, auf ißr Sertangen,
Wenn bie lîlage nad) borläufiger S^üfung beS galles fich
nießt jum SorauS als unbegriinbet ßerauSftellt, bie ©oßl=
that beS unentgeltlichen 9îed)tSbeiftanbeS gewährt unb
Kautionen, ©jßertenfoften, ©ericßtSgebüßren unb ©tentßel»
tajen ertaffen werben; 2) ©treitigfeiten biefer 21rt burd)
einen mögließft rafcßen iptofleßweg erlebigt werben föitnen.

21 rt. 7. gn ^afthfüd)tfällen, welche an beu ©ttt»

fd;eib beS SuitbeSgericßtS gelangen, ift ber Ätäger, wenn
er beni ©ericßte als bebiirftig erfcßeint unb bie Älage ttad)
oortäufiger Prüfung beS gatleS fid) nicht ,311111 SorauS
als unbegriinbet ßerauSftellt, bon ©riegung ber ©erkßtS»
gebühren uitb jeber in 21rt. 26 beS SunbeSgefeßeS boitt
6./13. guli 1855 borgefeheuen ©kßerheitSleiftuttg ,}u eut»

binben. gn folgen gälten finb gugleich bie gemäß 21rt. 24
beSfelben ©efeßeS bem Ätäger Obliegenheit $ofteuDorfd)üffe,
fowie allfällige geugen» unb ftat^leigebüßreu jeber 2lrt
aus ber @erid)tStaffe 3U beftreiten.

21 rt. 8. Sie gnßaber bon ©ewerben, begießuugS»
weife bie Unternehmer bon 2lrbeiten, auf wetcße fid) baS

gegenwärtige unb baS ©efeß bom 25. gurtt 1881 bezieht,
haben ein Se^ekßniß ber bei ihrem ©efcßäftSbetrieb bor»

gefomittenen erheblichen Unfälle uad) einem bom SunbeS»

rathe auf3uftellenben gormulare 31t führen, auS Welchem

außer beut Sage beS Unfalles unb beffeit 2luSgang 311

entnehmen ift: 1) wann bie Dorgefcßriebene 2tngeige bei

ber 3uftänbigeit Seß'orbe gemacht, 2) weld;e ©utfcßäbigungen
uad) Maßgabe boit 2lrt. 6 beS ©efeßeS bom 25. guni
1881 ausgerichtet worben, uttb 4) auS Welcher Quelle biefe

gefloffeu finb. Siefe 2lngaben finb fßäteftenS 3 SJionate

bor 2lblauf ber SerjäßrungSfrift (21rt. 12 unb 14 beS

SunbeSgefeßeS bom 25. guni 1881) ber faittonalen Se»

h'orbe ein^ufenben 1111b bon biefer auch bem gabrifinfpeftor
beS betreffenben ÄreifeS mitgutheilen. guWiberßanbiungen

gegen bie Seftintntuugen biefeS 2lrtifelS finb mit einer

Suße bon 5 bis 100 gr. unb int ©ieberßoluttgSfalle bis
200 gr. 3U belegen, Weld)e nach SJtaßgabe ber fantonalen
©efeße ausgebrochen Wirb unb bem betreffenben Äanton

3iijällt. Ser SetriebSuntemeßmer ift im galle ber Unter»

laffung ber äUittßeiluitg jur uad)trägließen Sli^etge an}u=
halten. Sei ber Derfßäteten 2ltt3eige läuft bie SerjäßrungS»
frift erft 4 DJtonate nad) ©ingang ber 2tngeige ab.

2trt. 9. ©entt bie eibgettöffifeßen ober tautoiialen
2lufficßtSorgane in ©rfaßrung bringen, baß ber 001t einem

Unfall ober einer Uranfßeit, Wofür Haftpflicht befteßt, be»

©offene 2lrbeiter ober 2lugeftellte ober beffen StecßtSnacß»

folger eine im ©iitne beS gegenwärtigen ober beS ©efeßeS
oorn 25. guni 1881 ißm guftehenbe billige ©ntfcßäbigung
auf außergerichtlichem ©ege nicht erhalten bat, fo haben
fie fofort ber $antonSregterung Serid)t 3U erftatten. Siefe
wirb eine Uitterfuchung anorbiten unb üont Sefultat ben

gntereffenten SDtittheilung machen. Serträge, beneit 31t

golge einem ©efd)äbigtett ober beffen 9tecßtSnad)folger eine

offenbar unzulängliche ©ntfcßäbigung 3ulommt ober 3uge»
fommen ift, finb anfechtbar.

21 rt. 10. Sie Seftimmungen beS 2lrt. 14 beS ©e=

feßeS über bie Haftpflicht bom 25. gmti 1881 finb analog
auf biejenigeit gälte anWettbbar, in Weld)eit greifet ent»

hanbtr>erfer*<3eituna.

fteßen, ob eine Unternehmung unter bie Sorfcßriften beS

gegenwärtigen ©efeßeS falle.
21 rt. 11. Sie ÄantonSregieruugeit fittb beauftragt,

für bie Solf3iehuttg ber gegenwärtigen Sorfcßriften beforgt
3U fein. Ser SuubeSrath übt bie Äontrole über biefe

Solhiehuttg auS.
21 rt. 12. DteferenbumSborbehalt.

Das £?an6tperf unb bas £efyrlmç3s=
tpefen-

Sticht iubem man ©chäben unb ©ebreeßett einer gn»
ftitution mit betu ÜRantel ber Serfcßwiegenßeit möglicßft
Derßülft, fonbern iubem man bie ÄrebSftellen fcßonuitgS»
loS bloSlegt unb mit feßarfem SDteffer bis 3um gefunben
gteifd) wegfd)neibet, ßeilt man bie Patienten. ©an3 fo
berßätt eS firf) mit unferm paubwerfSftanb. greilicß mag
bem fabrifntäßigen Setrieb fo Dieter paitbwerfe ein großer
Speit ber ©cßulb am Stiebergang beS panbgewerbeS auf's
Äerbßol3 gefeßrieben werben. 2t(lein bie abfolute ©ewerbe»

freißeit trägt gewiß noch ^ ß'bßere ©cßuib. 9Jtan mag
mit 9îed)t bie 30pfige SJtouoßolifirung ber 2lrbeit bur^
baS mittelalterliche guuftwefeit Derurtßeilen. dagegen
fann man bemfetben baS 2ob nießt Dorentßalten, baß eS

burd) ftrengfte Ueberwad)ung beS SeßrlittgSWefenS ein

©efentlid)eS 3ur @d)affung tücßtiger panbwerfer unb ge=

feßiefter felbftänbiger 2lrbeit beitrug. 9Jtan ßat in ber
rabifalen 2lufräumung mit beu alten guftönbett in Der»

feßiebenett ©aeßeu baS Sîinb mit bem Sabe auSgefcßüttet
unb fo namentlich auch auf biefem ©ebiete. 2)aS leßrt
unS bie ©rfaßrung unb baS Seifpiel beSjenigen SanbeS,
Wo man eben baS ©ute beS feßon Sefteßenben Derftänbig
mit ben Dernünftigen Steuerungen Dereinigte, gn ©nglanb
Würbe Woßt in ben 30er gaßren bie ©ewerbefreißeit ein»

geführt, aber man ßob beSWegett nießt alle organifatorifeßen
Saube innerhalb beS panbWerfeS auf. gn freiwilligen
©itbeu ober gitnungeit blieben bie SDteifter organifirt unb
baS SeßrlingSWefett blieb ber gleichen ftrengen Seaufficß»

tigung unterworfen, wie früßer. QeSßalb gilt ßeute ber

englifeße panbWert'er als ber befte ber gan3en ©elt, troß»
bent er am Wenigften ©tßule genoffen ßat. ©ir Wollen
ber ©cßule unb bem ©ertße einer tücßtigen ©cßulbilbuttg
gar nid)t naße treten. 2lber eS barf boeß betont werben,
baß tüchtige panbwerfer nießt auS ber ©cßulbattf, fonbern
bloS auS ber ©erfftatt ßerDorgeßen.

Sie ©erfftätte War Don jeßer bie „ßoße ©cßule" beS

©efelten wie beS SîeifterS unb fie muß eS aueß in gu=
fünft Wieber werben, wenn man 3m pebung beS pattb»
werferftanbeS biepebel am richtigen Drte an3ufeßen ©illenS
ift. greilicß muß bann ber heutigen ©illfur fo Dieler
Éteifter grünblich ein ©nbe gemaeßt werben; benn ßeute
nimmt ein fogenaitnter 9Jteifter Seßrlinge auf, fo Diel er
Will; leßrt fie (ober leßrt fie aueß nießt), was er will;
ßält fie, fo lange er Will; braueßt fie, W03U er will; be»

ßanbelt fie, Wie er Witt.
Sie Seßrlinge Werben oft bloS auS ©jiftenzrüdfießten,

itt Dielen gälten bloS als biltigfte 2lrbeitSf raft be»

trautet unb ausgebeutet unb fo 31t einer gewiffen 2tr»

beitSleiftung eingebrillt, oßtte baß fie Don ben anbern

gWeigett ißreS SerttfeS einen poeßfeßein befoittinen.

©0 ber Seßrjunge baS „Sltäbcßen für 2llleS" maeßen

muß, ba Wirb bie 2luSbeututtg in unDerantWortlicßer ©eife
auf bie ©ßiße getrieben, ©ir fennett aber aud) fpefula»
tioe SDÎeifter, bie auS bem SeßrlingSwefen eine ©elbfrage
maeßen nach beut ©ruitbfaß: „Äur3e Seß^eit, ßoßeS

Seßrgelb". Um baS können beS jur Silbung 2lnge=
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Art. 5. Die Art. 2, letzter Satz, 4 mid 19 des

Bundesgesetzes vom 23. März 1877 betreffend die Arbeit
in den Fabriken sind auf die in Art. 2 dieses Gesetzes

erwähnten Inhaber von Gewerben, beziehungsweffe Unter-
nehmer von Arbeiten gleichfalls anwendbar.

Art. 6. Die Kantone haben auf dem Gesetzgebungs-
oder Verordnungswege dafür zu sorgen, daß: 1) den be-

dürftigen Personen, welche nach Maßgabe des gegenwär-
tigen Gesetzes oder der Haftpflichtgesetze vom 1. Juli 1875
und 25. Juni 1881 Klage erheben, auf ihr Verlangen,
wenn die Klage nach vorläufiger Prüfung des Falles sich

nicht zum Voraus als unbegründet herausstellt, die Wohl-
that des unentgeltlichen Rechtsbeistandes gewährt und
Kautionen, Expertenkosten, Gerichtsgebühren nnd Stempel-
taxen erlassen werden; 2) Streitigkeiten dieser Art durch
einen möglichst raschen Prozeßweg erledigt werden können.

Art. 7. In Haftpflichtfällen, welche an den Ent-
scheid des Bundesgerichts gelange», ist der Kläger, wenn
er dein Gerichte als bedürftig erscheint und die Klage nach

vorläufiger Prüfung des Falles sich nicht zum Voraus
als unbegründet herausstellt, von Erlegung der Gerichts-
gebühren und jeder in Art. 26 des Bundesgesetzes vom
6./13. Juli 1855 vorgesehenen Sicherheitsleistung zu ent-
binden. In solchen Fällen sind zugleich die gemäß Art. 23
desselben Gesetzes dem Kläger obliegenden Kosteuvorschüsse,
sowie allfällige Zeugen- und Kanzleigebühreu jeder Art
aus der Gerichtskasse zu bestreiten.

Art. 8. Die Inhaber von Gewerben, beziehungs-
weise die Unternehmer von Arbeiten, auf welche sich das
gegenwärtige und das Gesetz vom 25. Juni 1881 bezieht,
haben ein Verzeichniß der bei ihrem Geschäftsbetrieb vor-
gekommenen erheblichen Unfälle nach einem vom Bundes-
rathe aufzustellenden Formulare zu führen, aus welchem
außer dem Tage des Unfalles und dessen Ausgang zu
entnehmen ist: 1) wann die vorgeschriebene Anzeige bei
der zuständigen Behörde gemacht, 2) welche Entschädigungen
nach Maßgabe von Art. 6 des Gesetzes vom 25. Juni
1881 ausgerichtet worden, und 3) aus welcher Quelle diese

geflossen sind. Diese Angaben sind spätestens 3 Monate
vor Ablauf der Verjährungsfrist (Art. 12 und 13 des

Bundesgesetzes vom 25. Juni 1881) der kantonalen Be-
hörde einzusenden und von dieser auch dem Fabrikinspektor
des betreffenden Kreises mitzutheilen. Zuwiderhandlungen
gegen die Bestimmungen dieses Artikels sind mit einer
Buße von 5 bis 109 Fr. und im Wiederholungsfalle bis
200 Fr. zu belegen, welche nach Maßgabe der kantonalen
Gesetze ausgesprochen wird und dem betreffenden Kanton
zufällt. Der Betriebsunternehmer ist im Falle der Unter-
lassung der Mittheilung zur nachträglichen Anzeige anzu-
halten. Bei der verspäteten Anzeige läuft die Verjährungs-
frist erst 3 Monate nach Eingang der Anzeige ab.

Art. 9. Wenn die eidgenössischen oder kantonalen

Aufsichtsorgane in Erfahrung bringen, daß der von einem

Unfall oder einer Krankheit, wofür Haftpflicht besteht, be-

trosiene Arbeiter oder Angestellte oder dessen Rechtsnach-
folger eine im Sinne des gegenwärtigen oder des Gesetzes

vom 25. Juni 1881 ihm zustehende billige Entschädigung
auf außergerichtlichem Wege nicht erhalten hat, so haben
sie sofort der Kantonsregierung Bericht zu erstatten. Diese
wird eine Untersuchung anordnen und vom Resultat den

Interessenten Mittheilung machen. Verträge, denen zu
Folge einem Geschädigten oder dessen Rechtsnachfolger eine

offenbar unzulängliche Entschädigung zukommt oder zuge-
kommen ist, sind anfechtbar.

Art. 10. Die Bestimmungen des Art. 14 des Ge-
setzes über die Haftpflicht vom 25. Juni 1881 sind analog
auf diejenigen Fälle anwendbar, in welchen Zweifel ent-

Handwerker-Aeituno.

stehen, ob eine Unternehmung unter die Vorschriften des

gegenwärtigen Gesetzes falle.
Art. 11. Die Kantonsregierungen sind beauftragt,

für die Vollziehung der gegenwärtigen Vorschriften besorgt
zu sein. Der Bundesrath übt die Kontrole über diese

Vollziehung aus.
Art. 12. Referendnmsvorbehalt.

Das Handwerk und das Lehrlings-
wesen-

Nicht indem man Schäden und Gebrechen einer In-
ftitulion mit dem Mantel der Verschwiegenheit möglichst
verhüllt, sondern indem man die Krebsstellen schvnungs-
los bloslegt und mit scharfem Messer bis zum gesunden

Fleisch wegschneidet, heilt man die Patienten. Ganz so

verhält es sich mit unserm Handwerksstand. Freilich mag
dem fabrikmäßigen Betrieb so vieler Handwerke ein großer
Theil der Schuld am Niedergang des Handgewerbes aus's
Kerbholz geschrieben werden. Allein die absolute Gewerbe-

freiheit trägt gewiß noch die höhere Schuld. Man mag
mit Recht die zopfige Monopolisirung der Arbeit durch
das mittelalterliche Zunftwesen verurtheilen. Dagegen
kann man demselben das Lob nicht vorenthalten, daß es

durch strengste Ueberwachung des Lehrlingswesens ein

Wesentliches zur Schaffung tüchtiger Handwerker und ge-
schickter selbständiger Arbeit beitrug. Alan hat in der
radikalen Aufräumung mit den alten Zuständen in ver-
schiedenen Sachen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet
und so namentlich auch auf diesem Gebiete. Das lehrt
uns die Erfahrung und das Beispiel desjenigen Landes,
wo man eben das Gute des schon Bestehenden verständig
mit den vernünftigen Neuerungen vereinigte. In England
wurde Wohl in den 30er Jahren die Gewerbefreiheit ein-

geführt, aber man hob deswegen nicht alle organisatorischen
Bande innerhalb des Handwerkes auf. In freiwilligen
Gilden oder Innungen blieben die Meister organisirt und
das Lehrlingswesen blieb der gleichen strengen Beauffich-
tigung unterworfen, wie früher. Deshalb gilt heute der ì

englische Handwerker als der beste der ganzen Welt, trotz-
dem er am wenigsten Schule genossen hat. Wir wollen
der Schule und dem Werthe einer tüchtigen Schulbildung
gar nicht nahe treten. Aber es darf doch betont werden,
daß tüchtige Handwerker nicht aus der Schulbank, sondern
blos aus der Werkstatt hervorgehen.

Die Werkstätte war von jeher die „hohe Schule" des

Gesellen wie des Meisters und sie muß es auch in Zu-
kunft wieder werden, wenn man zur Hebung des Hand-
Werkerstandes die Hebel am richtigen Orte anzusetzen Willens
ist. Freilich muß dann der heutigen Willkür so vieler
Meister gründlich ein Ende gemacht werden; denn heute
nimmt ein sogenannter Meister Lehrlinge auf, so viel er
will; lehrt sie (oder lehrt sie auch nicht), was er will;
hält sie, so lange er will; braucht sie, wozu er will; be-

handelt sie, wie er will.
Die Lehrlinge werden oft blos aus Existenzrücksichten,

in vielen Fällen blos als billigste Arbeitskraft be-

trachtet und ausgebeutet und so zu einer gewissen Ar-
beitsleistung eingedrillt, ohne daß sie von den andern

Zweigen ihres Berufes einen Hochschein bekommen.

Wo der Lehrjunge das „Mädchen für Alles" machen

muß, da wird die Ausbeutung in unverantwortlicher Weise
auf die Spitze getrieben. Wir kennen aber auch spekula-
tive Meister, die aus dem Lehrlingswesen eine Geldfrage ^

machen nach dem Grundsatz: „Kurze Lehrzeit, hohes
Lehrgeld". Um das Können des zur Bildung Ange-
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